
Benutzungsordnung für die Stadtbücherei  
Grebenstein 

 

 
Der Magistrat der Stadt Grebenstein hat in seiner Sitzung am 29.06.2023 folgende 
Neufassung der Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Grebenstein beschlossen: 
 
 
1. Allgemeines 
 
(1.1) Die Stadtbücherei Grebenstein ist eine öffentliche Einrichtung in der Trägerschaft der 
Stadt Grebenstein. Bei juristischen Auseinandersetzungen (z.B. Mahnfälle) werden die 
Interessen der Stadtbücherei durch die Stadtverwaltung Grebenstein wahrgenommen.  
 
(1.2. Die Stadtbücherei dient dem allgemeinen Bildungs- und Informationsinteresse sowie 
der Freizeitgestaltung.  
 
(1.3) Im Rahmen dieser Benutzungsordnung sind alle natürlichen und juristischen Personen 
berechtigt, die Stadtbücherei zu benutzen.  
 
(1.4) Für die Benutzung einzelner Bereiche der Stadtbücherei kann die Büchereileitung 
besondere Bestimmungen treffen.  
 
(1.5) Die Stadtbücherei erhebt Gebühren, die in einer separaten Anlage zu dieser 
Benutzungsordnung geregelt sind und die durch einen Aushang bekannt gemacht werden.  
 
(1.6) Die Stadtbücherei verleiht Medien gemäß Leihfristen, die durch einen Aushang bekannt 
gemacht werden.  
 
(1.7) Die Stadtbücherei hat feste Öffnungszeiten. 

Mittwoch:  10.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Donnerstag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 

 
 
2. Anmeldung 

 
(2.1) Für die Nutzung der Medien der Stadtbücherei ist eine Anmeldung erforderlich.  
 
(2.2) Der Benutzer meldet sich persönlich unter Vorlage eines gültigen Personalausweises 
an.  
 
(2.3) Kinder bis 7 Jahre leihen über den Leseausweis ihrer Eltern aus. 
Für Kinder sowie für Jugendliche unter 18 Jahren ist eine (alleinige) Anmeldung möglich, 
wenn deren gesetzlicher Vertreter auf dem Anmeldeformular schriftlich zustimmt. Der 
gesetzliche Vertreter verpflichtet sich gleichzeitig zur Haftung für den Schadensfall und zur 
Begleichung anfallender Entgelte und Gebühren.  
 
(2.4) Mit der Unterschrift erkennt der Benutzer bzw. gesetzliche Vertreter die 
Benutzungsordnung an und stimmt mit seiner Unterschrift der elektronischen Speicherung 
seiner Angaben zur Person unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen zu.  
 
(2.5) Für die Anmeldung juristischer Personen ist ein schriftlicher Antrag ihres Vertretungs-
berechtigten auf einem Anmeldungsformular der Stadtbücherei erforderlich. 
 
  



3. Benutzerausweis 

 
(3.1) Nach erfolgreicher Anmeldung bei der Stadtbücherei erhält jeder Nutzer einen 
persönlichen Benutzerausweis, der die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von 
Leistungen der Stadtbücherei ist. Dieser ist bei jeder Ausleihe stets vorzulegen.  
 
(3.2) Mit der Aushändigung des Benutzerausweises wird eine Gebühr fällig. Die jeweilige 
Höhe bemisst sich nach der separaten Anlage zu dieser Benutzungsordnung.  
 
(3.3) Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar und bleibt Eigentum der Stadtbücherei. Der 
Ausweis ist zurückzugeben, wenn die Stadtbücherei es verlangt oder die Voraussetzungen 
für die Benutzung nicht mehr gegeben sind.  
 
(3.4) Änderungen der Anschrift oder des Benutzernamens sowie Verlust des Ausweises sind 
der Stadtbücherei unverzüglich anzuzeigen.  
 
(3.5) Auslagen, die bei der Ermittlung der neuen Adresse entstehen, trägt der Benutzer. Für 
Schäden, der durch den Missbrauch des Benutzerausweises entsteht, haftet der 
rechtmäßige Ausweisinhaber bzw. gesetzliche Vertreter.  
 
(3.6) Für die Ersatzausstellung eines Benutzerausweises nach Verlust oder Beschädigung 
wird eine Gebühr erhoben. Die Höhe bemisst sich nach der separaten Anlage zu dieser 
Benutzungsordnung. 
 
 
4. Benutzung, Ausleihbedingungen und Ausleihbeschränkungen 
 
(4.1) Die Leihfriste der Medien beträgt 4 Wochen. Die Leihfrist kann auf Antrag verlängert 
werden, sofern keine Vorbestellung für das ausgeliehene Medium vorliegt. Verlängerungen 
liegen im Ermessen des Büchereipersonals. 
 
(4.2) Ausgeliehene Medien können vorgemerkt werden. Hierfür wird eine Gebühr fällig.  
Die jeweilige Höhe bemisst sich nach der separaten Anlage zu dieser Benutzungsordnung.  
 
(4.3) Die Stadtbücherei ist berechtigt, die Anzahl der gleichzeitig entleihbaren Medien zu 
beschränken. Medien, die zum Präsenzbestand der Stadtbücherei gehören, sind von der 
Ausleihe ausgeschlossen. 
 
(4.4) Die Medien sind fristgerecht und unaufgefordert zurückzugeben. Bei Überschreiten der 
Leihfrist ist eine Versäumnisgebühr, unabhängig von einer Mahnung, zu entrichten. Bei jeder 
Mahnung wird dem Leser eine Mahnpauschale in Rechnung gestellt. Die Höhe dieser 
sonstigen Gebühren richtet sich nach der separaten Anlage zu dieser Benutzungsordnung.  
 
(4.5) Erfolgt nach der zweiten Mahnung keine Rückgabe eines entliehenen Mediums 
innerhalb von zwei Wochen, kann die Stadtbücherei anstelle einer Rückgabe 
Schadensersatz verlangen.  
 
(4.6) Erfolgt innerhalb von zwei Wochen vom Leser kein Kontoausgleich, werden die 
Ansprüche der Stadtbücherei durch die Stadtverwaltung Grebenstein weiterverfolgt.  
 
 
5. Haftung und Behandlung der Medien 
 
(5.1) Der Benutzer verpflichtet sich, die entliehenen Medien sorgfältig zu behandeln und sie 
vor Veränderung, Beschädigungen und Verschmutzung zu bewahren. Vor jeder Ausleihe 
sind die Medien vom Nutzer auf offensichtliche Mängel zu überprüfen.   



(5.2) Die aufgeklebten Strichcodeetiketten dürfen nicht beschädigt und entfernt werden.  

 
(5.3) Es ist nicht gestattet, die entliehenen Medien an Dritte weiterzugeben.  
 
(5.4) Bei der Nutzung von Medien sind die gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtes 
zu beachten. Bei Zuwiderhandlungen haftet der Benutzer ebenso bei Nichteinhaltung der 
Jugendschutzbestimmungen.  
 
(5.5) Für Schäden an entliehenen Medien ist der Nutzer ersatzpflichtig. Der Stadtbücherei 
sind Verlust, Beschmutzung, Veränderung und Beschädigung der Medien unverzüglich 
mitzuteilen. Eigene Reparaturen sind nicht zulässig.  
 
(5.6) Art und Höhe der Schadensersatzsumme für verlorene oder beschädigte Medien 
bestimmt die Stadtbücherei Grebenstein nach pflichtgemäßem Ermessen und kann bis zur 
Höhe des Wiederbeschaffungswertes und der Wiederherstellung gegebenenfalls eine 
Bearbeitungsgebühr festlegen. 
 
 
6. Verhalten in den Büchereiräumen 
 
(6.1) Der Benutzer hat sich so zu verhalten, dass er weder den Stadtbüchereibetrieb noch 
andere Benutzer stört. Es ist auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. In den Räumen der 
Stadtbücherei ist das Rauchen verboten. Das Mitbringen von Speisen und Getränken oder 
Sportgeräten ist nicht erlaubt. Tiere dürfen nicht in die Büchereiräume mitgenommen 
werden.  
 
(6.2) Der Aufforderung des Büchereipersonals ist Folge zu leisten. Für verlorengegangene, 
beschädigte oder gestohlene Gegenstände der Benutzer übernimmt die Stadtbücherei keine 
Haftung.  
 
 
7. Hausrecht und Nutzungs-Ausschluss 
 
(7.1) Das Hausrecht wird von der Leitung der Stadtbücherei oder dem beauftragten 
Büchereipersonal wahrgenommen. Deren Anordnungen ist Folge zu leisten.  
 
(7.2) Das Büchereipersonal steht für Auskünfte zur Verfügung, gleichzeitig kann keine 
Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Auskünfte übernommen werden.  
 
(7.3) Diebstahl wird zur Anzeige gebracht und wird ebenso wie der vorsätzliche Versuch, 
Medienetiketten zu entfernen, mit Nutzungsausschluss geahndet.  
 
(7.4) Bei Zuwiderhandeln gegen die Benutzungsordnung kann die Leitung der Stadtbücherei 
das Recht zur Nutzung der Stadtbücherei vorübergehend entziehen.  
 
(7.5) Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen gegen die Benutzungsordnung 
kann der Träger der Stadtbücherei auf Antrag der Leitung der Stadtbücherei das Recht zur 
Nutzung der Stadtbücherei dauerhaft entziehen. 
 
 
8. Kreisonleihe  
 
(8.1) Der Landkreis Kassel ist Mitglied des OnleiheVerbundHessen und ermöglicht mit 
seinem Zugang „Kreisonleihe Landkreis Kassel“ allen Bürgern Medien online auszuleihen. 
Die Stadt Grebenstein hat von dem Angebot des Landkreises Kassel Gebrauch gemacht und 
ermöglicht somit ihren Bürgern über die „Kreisonleihe des Landkreises Kassel“ Medien 
online auszuleihen. 



 
(8.2) Voraussetzung für das digitale Ausleihen von Inhalten in der „Kreisonleihe“ ist ein 
Wohnsitz in der Stadt Grebenstein sowie die Registrierung als Bibliotheksbenutzer bei der 
Stadtbücherei Grebenstein. Mit der von der Stadtbücherei Grebenstein erteilten Bibliotheks-
Nutzerkennung und dem Passwort können registrierte Bibliotheksnutzer die digitalen Inhalte 
ausleihen.  
Für Auswärtige wird eine Gebühr fällig. Die jeweilige Höhe bemisst sich nach der separaten 
Anlage zu dieser Benutzungsordnung. 
 
(8.3) Es gelten die Benutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen des 
Onleiheverbundes Hessen. Diese sind online zu lesen und anzuerkennen, bevor die 
Angebote genutzt werden können. 
 
(8.4) Vor der erstmaligen Nutzung der Onleihe sind den Benutzungsbedingungen und der 
Datenschutzerklärungen des Onleiheverbundes Hessen mit der Unterschrift auf dem 
Anmeldeformular der Stadtbücherei zuzustimmen.  
 
(8.5) Die zur Verfügung gestellten digitalen Inhalte sind urheberrechtlich oder anderweitig 
geschützt. Mit seiner Unterschrift erkennt der Bibliotheksnutzer die nach dem 
Urheberrechtsgesetz geschützten Rechte und/oder sonstigen Rechte an und verpflichtet 
sich, diese nicht zu verletzen.  
 
(8.6) Erziehungsberechtigte sind für die altersgerechte Auswahl der digitalen Medien ihrer 
Kinder selbst verantwortlich, da es im OnleiheVerbundHessen keine umfassenden 
Altersbeschränkungen für Medien gibt.  
 
(8.7) Die Nutzung der Onleihe, insbesondere das Herunterladen und/oder der sonstige Erhalt 
von Inhalten im Zusammenhang mit dem Angebot, erfolgt auf eigenes Risiko.  
 
(8.8) Für Schäden an dem Computersystem und/oder sonstigen zur Nutzung verwendeten 
technischen Geräte haftet der Bibliotheksnutzer, auch für den Verlust von Daten und/oder 
sonstigen Schäden aufgrund des Downloads und/oder sonstiger Transaktionen im 
Zusammenhang mit dem Angebot ist allein der Bibliotheksnutzer verantwortlich.  
 
(8.9) Im Falle des Austritts des Landkreises Kassel aus dem OnleiheVerbundHessen oder 
des Austritts der Stadtbücherei Grebenstein aus der Kreisonleihe erlischt die Möglichkeit, 
dort Medien auszuleihen. 
 
 
9. Inkrafttreten 
 
(9.1) Diese Benutzungsordnung tritt am 01.07.2023 in Kraft  
 
(9.2) Die Benutzungsordnung wird durch Aushang in der Stadtbücherei und im Rathaus 
sowie im Mitteilungsblatt und auf der Homepage veröffentlicht.  
 
Grebenstein, den 30.06.2023 
 
gez. Sutor 
 
 
Bürgermeister 
 
  



Anlage zur Benutzungsordnung der Stadtbücherei Grebenstein 
 
 
Gebührenordnung: 
 
Der Magistrat der Stadt Grebenstein hat in seiner Sitzung am 29.06.2023 nachstehendes 
Gebührenverzeichnis zur Anlage der Benutzungsordnung für die Stadtbücherei 
Grebenstein vom 30.06.2023 beschlossen: 
 
 
1. Ausstellung des Leseausweises (einmalig): 5,00 € 
    - ermäßigt:      2,50 € 
 
2. Zweitausstellung des Leseausweises bei Verlust:  5,00 € 
    - ermäßigt:  2,50 € 
 
3. Überziehungsgebühr je Medieneinheit je Woche: 1,00 €  
    - ermäßigt: 0,50 € 
 
4. Mahngebühren: 
 
    I. Mahnung: 2,50 € 
 
    II. Mahnung  5,00 € 
 
    III. Mahnung: 7,50 € 

 
Bei der zweiten und jeder weiteren Mahnung bleiben die bisherigen Forderungen 
bestehen und werden addiert. 

 
5. Kaution bei auswärtigen Leser: bis zu 20,00 € 
 
6. Abholen von Medien durch Boten: 5,00 € 
 
7. Vorbestellungsgebühr: 1,00 € 
 
8. Gebühr Auswärtige für Kreisonleihe 20,00 €
  
 
Die als „ermäßigt“ gekennzeichneten Beträge gelten für Minderjährige, Schüler, 
Auszubildende, Studenten, Wehrpflichtige, Ersatzdienstleistende sowie für Empfänger 
von Hilfe zum Lebensunterhalt und Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz, 
sowie Rentner. 
 
Dieses Gebührenverzeichnis tritt am 01.07.2023 in Kraft. Gleichzeit tritt die 
Gebührenordnung zur Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Grebenstein in seiner 
Fassung vom 01. Januar 2002 außer Kraft. 
 
Grebenstein, den 30.06.2023 
 
 
gez. Sutor 
 
Bürgermeister 


